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 BESCHLUSSVORLAGE 

 

 Nr.: 141/2024 

Dezernat I – Finanzen, Zentrales Management & 

Bildung 

18.06.2024 

Beteiligung Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EAL) 

Verfasser/-in Bienroth, Silke, Dr. 

Telefon 07621 410-1450 

Beratungsfolge  Status  Datum 

Umweltausschuss und Be-
triebsausschuss Abfallwirt-
schaft Landkreis Lörrach 

öffentlich 03.07.2024 

Kreistag öffentlich 17.07.2024 

 

Tagesordnungspunkt  

 

Verwertung von Bioabfällen aus der kommunalen Sammlung - Liquidation der 
BioReg GmbH 
 

Beschlussvorschlag  

 
  

Der Kreistag stimmt der Liquidation der BioReg GmbH zu. 
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Bezug zum Wirtschaftsplan  

 

Klimawirkung:   positiv   neutral   negativ   keine 

Personelle Auswirkungen:   nein   ja, ggf. Erläuterung 

Finanzielle Auswirkungen:   nein   ja,  

  im Erfolgsplan Aufwand Ertrag einmalig in wiederkehrend 

         €       €              

  im Vermögensplan Ausgabe Einnahme einmalig in wiederkehrend 

         €       €       €       

 Mittelbereitstellung - in EUR - 

 im Wirtschaftsplan 2024 2025 2026 2027 ab 2028 

  erforderlich                               

 
 geplant                               

 nicht geplant                               

 

Deckungsvorschlag (wenn Mittelbedarf größer als Plan):  

       
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Begründung  

 

 Sachverhalt 

 Im Verfahren zur gemeinsamen Verwertung der Bioabfälle aus den Landkreises Waldshut und 
Lörrach wurde beschlossen, zur Durchführung der Vergabe und im Falle der Realisierung einer 
Bioabfallvergärungsanlage auf der Deponie Lachengraben die BioReg GmbH zu gründen (s. 
Vorlage 254/2022). Die GmbH wurde entsprechend der im Gesellschaftervertrag vorgesehenen 
Regelungen gegründet.  

Entsprechend der o.g. Beschlussfassung sollte die Eintragung in das Handelsregister nur unter 
der Voraussetzung erfolgen, dass der Zuschlag auf das Hauptangebot erteilt wird. Daraus lässt 
sich schließen, dass die Gesellschaft in allen anderen Fällen rückabgewickelt wird. Der Wort-
laut des damaligen Beschlusses umfasste allerdings nicht ausdrücklich die Auflösung der Ge-
sellschaft. 

Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses wurde für die Verwertung der Bioabfälle dem Alter-
nativangebot der Zuschlag erteilt. Das Hauptangebot konnte entsprechend nicht beauftragt 
werden (s. Vorlage 061/2024). 
Die das Verfahren begleitende Anwaltskanzlei Gaßner, Groth, Siederer und Coll. (GGSC) hat 
empfohlen, dass die Kreistage zur Wahrung der Rechtssicherheit über die beabsichtigte Liqui-
dation der BioReg GmbH unterrichtet werden und diese beschließen. 
 

 Ergebnis  

 
Die BioReg GmbH soll aufgelöst und die dazu erforderlichen Maßnahmen von der Verwaltung 
durchgeführt werden. 
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Dezernent I 
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Betriebsleitung 

 

 
 


